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entgegentritt, iſt kaum beſonders geeignet, aQus ſich ſelber den Aet
der vollkommenen Reue zu erwecken. Allein auch da 0 Ulaſſen
zur Eheſchließung nach Erweckung der vollkommenen Reue Uſs

daſs enn Aufſchub der Eheſchließung nichtdennoch unterſtellen
thunli war ohne erhebliche Schädigung oder Diffamierung des
Ehepaares; denn on verbot S die 0 Excommunication, daß
Anna zum Empfange des Sacramentes der Ehe zugelaſſen wurde

ber bis jetzt ſind wir In der Unterſtellung geblieben,
daſs Anna Kenntnis der kirchlichen Strafbeſtimmungen auch
thatſächlich im ewiſſen der Excommunication erſallen geweſen ſei
d ſich das Gegentheil herausgeſtellt, dann bare erſt recht die
Handlungsweiſe des Kaplans zu tadeln Denn (Sdann ſtand der
vollen Abſolution der Anna aus ſich nich Im Wege, PS ſei denn, daſs
ein allgemeiner Erlaſs des Ordinaria anders verfügt 0 ber
auch ern ſolcher Erla würde Im Fall der Diffamationsgefahr ver—
nünftiger pikie unterliegen und für den Augenblick unbeachtet elben
dürfen. Anna wäre alſo ann II foro interno vollſtändig mit
ott und der I erſöhn worden; das forum externum, falls
PS noch weitere Anſprüche erhob, konnte folgenden Tag, ohne
neue Beichte ſeitens der Anna, zufrieden geſtellt werden.

Exaeten (Hollan Prof Aug E  m
II (Angeſtrebte Ungiltigkeitserklärung einer he.)

Wie ſtreng ‘eS die Kirche mit dem Beweis für die vorgebliche Un⸗
giltigkeit einer Ehe nimmt, iſt allgemein ekannt, 10 wenn nicht
ganz evidente Gründe die Ungiltigkeit einer geſchloſſenen Ehe dar
thun, wird Rom niemals dieſelbe für Ungiltig erklären; dies mag
folgender Fall aus letzter Zeit illuſtrieren; EL wurde In der Revue
Romaine aufgenommen Iim zweiten Heft des Tttten Jahrganges.

Am 2 Mai 1875 heiratete zu Warſchau Boleslaus die
Qus adeliger Familie ſtammende Philippine M., und mit ihr
ehelich zehn ahre lang zuſammen, obwohl 8 manchen Differenzen
zwiſchen den jungen Gatten nicht fehlte; dann te der Mann,
weil E wegen Unterſchleif angeklagt Wwar, das Ausland auf; im
ahre 1886 bat die rau vor ihrem biſchöflichen Ehegericht um
Ungiltigkeitserklärung ihrer Ehe; denn ſie ſei 22 pri 1875
vom ater ihres Bräutigams gewaltſam miſsbraucht und in Hoffnunggebracht worden; die Uunde habe ſie zwar vor der Heirat gebeichtet,aber den Umſtand der Perſon beiſ gelaſſen und erſt anläſslich
einer Generalbeicht Im Jänner 1886 ſei ſie zur Erkenntnis gelangt,
daſs ſie durch jenen geſchlechtlichen Verkehr ſich das trennende Hindernisder wägerſchaft zugezogen habe Das biſchöfliche Ehegericht eitete
den Proceſs ein; der atte, deſſen Aufenthalt nicht eruiert werden
konnte, wurde In den öffentlichen Blättern vorgeladen, erſchien aber
nicht; 15 December 1886 entſchied das erſtinſtanzliche Ehe⸗
gericht zugunſten der Bittſtellerin, von welcher Entſcheidung der
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Vertheidiger des Ehebandes das Metropolitangericht von Warſchau
appellierte welches das L Urtheil umſtieß weil die Ungiltigkeit
der Ehe nicht conſtatier ſei Philippine ergriff den Recurs die
ömiſche Congregation und bat daſs drei neue Zeugen verhört
würden * uftrag und nach der Anweiſung der eiligen Con⸗
gregation befrug der arſchauer Erzbiſcho nuLr zwWel Zeugen
da den ritten für nicht glaubwürdig le. und derſelbe überdies
Warſchau verlaſſen 0

Zugunſten der Philippine hob ihr Vertreter olgende Momente
hervor lich ihre eidliche Aus age we alle nzeichen der
Glaubwürdigkeit an ſich und das umſomehr als ihre „Septima
manus“ ihre Eideshelfer ezeugen Philippine ſei ehrbar und eines
Meineides unfähig Sodann habe ſie mer 1876
Knaben geboren alſo etwa über neun Monate ſeit dem eidlich be⸗
kräftigten ſündhaften Umgang mit dem Ater ihres Bräutigams
und acht onate nach ihrer Heirat Ferner agen Zeugen aus daf
ſie elne ungewöhnliche Zuneigung des Vaters des Boleslaus
Philippine wahrgenommen und ern Vetter des Jungen Ehemanne
habe von emſelben die age gehört daſs EL eine Frau beim erſten
ehelichen Verkehr nich jungfräulich gefunden habe Selbſt ugen  2  —
zeugen reten zugunſten Philippinens auf Enne gewiſſe Maria
und ihr damals noch Unger) Bruder befanden ſich mit dem (nun⸗
mehr verſtorbenen) Ehegatten der Maria J auf Spaziergang
außerhalb der auf Hügel jenſeits der Weichſel; ſie
ſahen die ihnen wohlbekannte Philippine mit ihrem ünftigen wieger⸗
QAter hörten dann lautes Rufen erblickten Ene heftig widerſtrebende
Frau und Mann ber ihr die jüngſt beigezogenen Zeugen
erhärten dasſelbe mit der Ausſage daſs der verſtorbene Mann der
Maria das be erzählt habe Das weigen endlich des Gatten
der Philippine komme erſelben auch zuſtatten denn eS weist darauf
hin daſs Boleslaus die ma ene Vaters edecken und ſeiner
Familie dieſe Schande erſparen wolle

Man wird Anbetracht dieſer Gründe nicht unſchwer das
1048erſtinſtanzliche rthei des bifſchöflichen Ehegerichtes begreifen;

mag aber das Metropolitangericht bewogen aben, die E* Sentenz
umzuſtoßen, und am März 1888 zu erklären, NOI COnStare de
nullitate cConiugii? Und was mag auch der römiſchen Congregation
Grund gewe ſein die Ent cheidung des Metropolitan Ehegerichtes
zu beſtätigen Die Antwort lautet die Unaufrichtigkeit der Philippine
hat derſelben alle ihre ane durchkreuzt. Der Vertheidiger des Ehe⸗
bandes nde C8 Iſtlich (und ganz mit mehr als ſonderbar,
daſs Philippine, E nach eigener Ausſage allmonatlich
eichten pflegte zehn ahre lang tHhren Bei  ätern ni mit⸗
getheilt Namentlich aber hat folgender Umſtand der Philippine
moraliſch den Hals gebrochen ſie ſagt aus daſs ſie erſt Anfang
1886 Hindernis der Schwägerſchaft Kenntnis rlangt habe
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Maria aber bezeugt VV weiß daſs Philippine roceſs
angeſtrengt hat behu Ungiltigkeitserklärung threr zwar

Schwägerſchaft ich ungefähr ahre 1879 und
1880 Kenntnis erhalten als bei den Eheleuten (Boleslaus
und Philippine) vohnte und mit der ägerin arüber prach Ferner
finden ſich einige der prüche der Erzählung Philippinens 74  ber
ihre Vergewaltigung durch den Schwiegervater und ſie harmoniert
auch nicht vollkommen Nit den Arlegungen der Maria und
e Bruders Aus der Ortsbeſchreibung endlich das Stuprum
ſoll vollzogen worden ſein ergibt ſich, daſs S faſt unmögli ſei
daſs die drei Zeugen die traurige That hätten chen A  k  onnen auch
die üngſt vorgeführten Zeugen nden ſich theilweiſe!IM Widerſpruch
miteinander. Mehr als verdächtig iſt ſodann, daſs8  ilippine dieſen
roceſs erſt angefangen, nachdem ihr Mann, mit Schande bedeckt,
die Fremde aufgeſu hat Da endlich Eln verborgenes
Hindernis handelt obwalte die Präſumption daſs Anbetracht
aller mſtände die allenfalls Urſprüngli ungiltige Ehe Gewiſſens⸗
bereich durch Dis pens ſei aniert worden Bewe  1 auch dieſe Gründe
nicht die Giltigkeit der rage ſtehenden Ehe ſo bilden ſie doch
ein mehr als genügendes Fundament für die Entſcheidung 1101
COnstare de Hullitate und olange das feſtſteht hält die

tolerabilius St aliquosII unentwegt rundſa feſt
cCoOontra tatuta hominum dimittere COpulatos qualn COniugatos
egitime Contra statuta Domini separare“

St Andrä Kärnten Dr Hofmann
III (Beichteaſus A) Anaſtaſius der Pfarrer ener großen

Pfarrei hat Iu der terzeit viele Tage großen Beichtconcurs Da
rkennt bei mehreren Beichtkindern daſs ſie eine Lebensbeicht
nothwendig haben Augenblicklich kann Anaſtaſius ſich keine Zeit dazu
nehmen aber weiß ſich 3u helfen Er beſtellt die Einzelnen
für Ernne beſtimmte Zeit und Stunde zur nothwendigen Lebensbeicht
gibt thnen jetzt nach rweckung der Reue die Losſprechung und ent
läſst ſie Frieden.

Ein anderesmal kommt Sophie, ene ornehme Perſon,
beichten 3u Anaſtaſius; auf die rage, ob ſie einmal der EI

verſchwiegen und noch nicht gut gemacht habe, antwortet
Sophie bejahend. Anaſtaſius will dies gutmachen durch Eenne noth⸗
wendige Wiederholungsbeicht. Allein Sophie kann jetzt unmöglich
länger Beichtſtuhl bleiben, noch auch die heilige Communion
Unterlaſſen, beides Dropter Srave famae periculum. weil Bekannte
bei ihr ſind und draußen arten Sophie verſpricht, bald allein zur
Generalbeicht zu kommen. Da nimmt Anaſtaſius die nothwendige
materia absolutionis und abſolviert Sophie wie chwer Kranke,
die gegenwärtig keine vo  ändige EI machen kann.


